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Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil vom 05. November 2019 festgestellt, dass
Sanktionen nicht der Erziehung, Bestrafung oder Repression dienen dürfen. Sie sind lediglich dann mit
dem Grundgesetz vereinbar, wenn sie evident (also wissenschaftlich erwiesen) dem Ziel der
eigenständigen Existenzsicherung dienen. Die Beweislast ist umgekehrt worden, nun muss das
Jobcenter im Zweifelsfall nachweisen, dass die Sanktionen in Länge und Höhe angemessen sind und
tatsächlich dem Ziel einer selbstständigen Existenzsicherung dienen. Das wird auf die reale
Sanktionspraxis sehr große Auswirkungen haben und die Anzahl der Sanktionen massiv reduzieren.

Bei vielen offensichtlich sinnlosen Maßnahmen dürfte es kaum möglich sein nachzuweisen, damit eine
eigenständige Existenzsicherung zu fördern. Insofern kann das Fernblieben bei diesen dann auch
kaum mehr sanktioniert werden. Hat eine Bewerbung auch wirklich das Potential, danach den
Lebensunterhalt zu sichern? Oder wird die angebotene Stelle dafür zu gering entlohnt.  Erhöht das X-
te Bewerbungstraining wirklich die Chance auf eine Anstellung? Ist es der psychischen Verfassung
dienlich, Druck auszuüben, oder wird damit die Erwerbsperspektive sogar verschlechtert?

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2019/11/ls20191105_1bvl000716.html?fbclid=IwAR0OmejdQrXkPQ2fQBTblA8RAjLlFGg8cgJtYH7zGw5YnLf43-jvgavwWHw
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Sanktionen über 30% nicht mehr zulässig

Zudem hat das Bundesverfassungsgericht Sanktionen oberhalb der 30% für nicht zulässig erklärt, da
hierfür das Ziel, einer eigenständigen Existenzsicherung förderlich zu sein, nicht nachgewiesen sei
oder sogar ernsthaft bezweifelt wird. Des Weiteren muss es dem Sanktionierten möglich sein, durch
eine Verhaltensänderung die Sanktion zeitnah (max. 1 Monat) wieder zu beenden.

Nicht untersucht wurden in diesem Verfahren die Ungleichbehandlung von unter 25-Jährigen und die
10% Sanktionen bei Terminversäumnissen. Auch die Höhe des Existenzminimums wurde nicht erneut
geprüft, nachdem die Art der Berechnung im Urteil vom 9.2.2010 schon als nicht verfassungsgemäß
bemängelt worden war. Klargestellt wurde allerdings, dass das Existenzminimum inclusive der
soziokulturellen Teilhabe gilt und unteilbar ist. Eine Unterscheidung in physische und soziale Existenz
ist somit ausgeschlossen worden.

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2010/02/ls20100209_1bvl000109.html
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Was bleibt, ist die grundsätzliche Ausrichtung auf das Ziel, dass jeder seine Existenz selbst sichern
soll. Und um dieses Ziel zu erreichen, erlaubt das Gericht auch in der Zukunft Sanktionen. Eine
Änderung dieses Prinzips war meines Erachtens auch nicht zu erwarten. Und sei es aus der
Perspektive von Grundeinkommensbefürwortern auch noch so wünschenswert.
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Wer ist für die Existenzsicherung zuständig – alle gemeinsam oder jeder selbst?

Denn hier kommt ein wesentlicher Unterschied zwischen einer Grundsicherung (mit oder ohne
Sanktionen) und dem Grundeinkommen zum Tragen. Grundsicherung füllt die Lücken, wo die Existenz
nicht selbstständig gesichert wird. Ob das Erwerbsarbeit ist, Vermögen oder Leistungen aus den
Sozialversicherungen wie Rente oder Krankengeld, ist dem Gesetzgeber egal. Die Bedürftigkeit wird
geprüft und nur wenn es keine andere Quelle gibt, springt die Grundsicherung ein.

Beim Grundeinkommen wird die Frage danach, wer für die Existenzsicherung zuständig ist
grundsätzlich anders beantwortet. Nicht mehr jeder für sich selbst, sondern alle gemeinsam – als
Staat.

Ein Grundeinkommen bekäme jeder. Egal ob Rentner, Erwerbstätiger, Privatier, Familienangehöriger
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oder „Bedürftiger“. Die Existenz aller wäre durch das Grundeinkommen gesichert. Der Rest käme
(ggf. nach anderer Berechnungsgrundlage oder auch höher versteuert) oben drauf. Die Pflicht, sich in
die Gesellschaft einzubringen, bestünde weiterhin. Aber sie würde nicht mehr unter Androhung von
Entzug der Existenzgrundlage durch den Staat eingefordert.

Mit einem Grundeinkommen könnte niemand mehr gezwungen werden, eine Arbeit anzunehmen, die
er selbst nicht für zumutbar hält. Ein moralischer und sozialer Druck, sich aber trotzdem oder
vielleicht auch gerade deswegen, weil er nicht gezwungen werden kann, einzubringen, besteht
weiterhin. Diese Komponenten würden sogar noch wichtiger werden, wenn das Geld als Belohnung
einen geringeren Stellenwert erhielte. Das Grundeinkommen sichert die Existenz. Die Frage, was
jemand mit seinem Leben macht, wird damit aber nicht beantwortet.

Wünschenswert und durchaus denkbar wäre es, dass mit einem Grundeinkommen auch andere Arten,
sich sinnvoll in die Gesellschaft einzubringen, aufgewertet werden würden. Egal ob im
ehrenamtlichen, kulturellen, sozialen oder im familiären Bereich. „Was machst Du so?“ würde immer
noch gefragt werden. Die Antworten darauf könnten vielfältiger ausfallen und würden nicht mehr von
„und davon kannst Du leben?“ gefolgt werden.
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Grundprinzip der Bedürftigkeit in Frage stellen

Dieses Umdenken, diesen Paradigmenwechsel  von einer Grundsicherung zum Grundeinkommen
werden wir nicht vom Bundesverfassungsgericht serviert bekommen. Dieser grundlegende
Perspektivwechsel muss in der gesellschaftlichen Breite verankert und in der Politik umgesetzt
werden. Im Widerspruch zum Grundgesetz würde es nicht stehen, denn die Verfassungsrichter legen
nicht fest, wie das Existenzminimum gesichert werden muss. Das Sozialstaatsprinzip mit
Bedürftigkeitsprüfung und dem Ideal der selbstständigen Existenzsicherung ist nicht der einzige Weg
dahin.


